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Eıne Erklärung des politischén Frieden als sıttliche Forderung un red1tli&1e Ordnung
Beirats des ZdÄdK Fuür eıne posıtıve Bestimmung des Friedensbegriffes 1St -

nächst notwendig, 7zwischen Frieden als sittlıcher Forderung und
Frieden als rechtlicher Ordnung unterscheiden. Frieden als

Das geschärfte Bewußtsein für die katastrophalen Folgen, die siıttlıche Forderung 1St der Appell die Gewissen aller, sowohl
eın M1t den heute ZUFr: Verfügung stehenden Wafen ausgetrage- als einzelne W 1e€e auch als Glieder der Gemeinschaft, 1ın jeder S1-
nNer Krıeg für die gesamte Menschheit hätte, und die ENTISPTrE- tuatıon jene Lösung VO  - Konflikten suchen, die unmittelbar
chende Einsicht 1n die unbedingte Notwendigkeit des Friedens dem friedlichen Zusammenleben dient. Daraus erwächst der
1n der Weltr haben der Frage nach dem 1Inn und den sittlichen Frieden als Aufgabe der Politik. Sıe esteht darın, völker- und
Grundlagen des Wehrdienstes NnNeue Aktualität verliehen. Zahl- staatsrechtliche Ordnungen entwickeln, durchzusetzen und
reld16 Wehrpflichtige efinden sıch ın Gewissenskonflikten, ob Zzu sıchern, die 1ın eıner MIt Konfliktstoff geladenen Welrt gewalt-
s1e den Wehrdienst verantworten können der ob s1e für sıch SAaIlle Auseinandersetzungen, iınsbesondere den Krıeg, AUSS!  1e-  e
die Bestimmung des Artikels 4, Abs des Grundgesetzes 1in Bßen: und War unabhängig davon, ob und INWIeWEILT die e1n-
Anspruch nehmen sollen, wonach nıemand seın Gewissen zelnen A2U5 ıhrem Gewissen heraus der sittlichen Friedenstor-
ZU Kriegsdienst mi1t der Wafte CZWUNSCH werden darf£. derung gerecht werden. So notwendig ISt, daß 1ne solche mit

politischen Mitteln chaftende Friedensordnung durch die
Bereitschaft der einzelnen, das sittlıche Friedensgebot erfül-Der Beratungsauftrag der Kirche
len, unterstützt wird, SO wen1g kann das Streben der Gewissen

Den Jungen Menschen 1n dieser Gewissensfrage ZUr Seıte sfe- auf objektive rechtliche Regelungen verzichten. Das Grundrecht
hen 1St Pflicht der Kirche Die Deutsche Bischotskonterenz hat des Menschen, siıch Gewalrt verteidigen, dıe Pflicht,

dere VOL Gewalrt schützen un: der damıt zusammenhän-1M Maäarz 1968 den Bıstümern mıiıt echt empfohlen, Beratungs-
dienste tür diejenigen einzurichten, die eiıne Verweigerung des gende Wehrdienst gehören 1n erster Linıie ın den Problembereich
Kriegsdienstes erwagen. Dabei dart jedoch nıcht der Eindruck des Friedens als rechtlicher Ordnung. Der Christ steht 1n der
erweckt werden, als hätten NUur diejenigen einen Anspruch auf Spannung: Friedensgebot als sittlicher Appell der Liebe und
pastorale Beratung, die eınen solchen Schritt denken; den Versöhnung als Verteidigung der Rechte des Mitmenschen, für
gleichen Änspruch haben vielmehr auch die anderen, die geklärt die sich AUS der gleichen Liebe verpflichtet we11l5.
haben wollen, AusS$s welchen Gründen der Wehrdienst verpflich- Das Verhältnis 7W1S  en Krıeg und Frieden 1St 1Ur aus dem
tend se1 un! persönlich verantworfiet werden könne. Das gilt aufhebbaren Zusammenhang verstehen, ın dem beide miıt
iınsbesondere 1n Anbetracht einer zunehmenden Ööftentlichen
Agıtatıon, welche die Kriegsdienstverweigerung als angeblichen eiınem dritten Begriff stehen, nämlich dem des Konflikts. Der

Konflikt 1St CS, der die Probleme chaflt und die Aufgaben stellt,
„Dienst Frieden“ MI1t dem Wehrdienst als angeblichem die entweder mit friedlichen Mitteln (Verständigung, Kompro-„Dienst Krieg“ konfrontiert. Das echt des Staates, VO  3
seinen Bürgern Wehrdienst fordern, Ww1e seine Pflicht, ın be- miß, Respektierung einer allgemeınen Rechtsordnung etc.) oder

auf gewaltsame Weiıse gelöst werden können. Damıt kommt eın
stımmten einzelnen Fällen entgegenstehende Gewissensgründe viıerter Begriff 1NSs Spiel: die Gewalt. Kriıeg 1St 1U eine der For-

respektieren; die sittliche Pflicht des einzelnen, die freiheit- INe  3 VO'  — Gewaltanwendung, mithın nıcht die einzıge Möglich-ıche und rechtsstaatliche Ordnung außere Gewalt Ver- keit, Konflikte mi1t Gewalt auszutragen; und das heißt den
teidigen, W1e die Gründe, die ıh: der Entscheidung führen Frieden storen. Krıeg und Frieden estehen und das 1St VO':  3
können, den Kriegsdienst mıiıt der Waffe verweıgern das grundlegender Wichtigkeit nıcht 1n einem direkten, NUur 7wWe1-
alles sind Fragen, 1n denen die davon praktisch Betroftenen der seit1gen Bezug zueinander, sondern beziehen sich ımmer über
Orjentierung und Beratung bedürfen, Sanz gleich, welcher Ent- iıhren gemeınsamen Zusammenhang mMi1t dem Konflikt auteıin-
scheidung S1e zunächst für ihre Person zuneıgen. ander. Daher 1St falsch, einen Konflikt als solchen bereits für
In der Sache selbst 1St dabei VO: grundlegender Bedeutung, ıne Störung der Gefährdung des Friedens halten der ZW1-
ber das Verhältnis VO  } Frieden und Krieg Klarheit ZeW1N- schen Kriıeg und Konflikt nNnur graduelle nterschiede sehen.
nen. Was 1St Frieden? Wıe kann, W 1e mu{fß INa  3 1hm dienen? Vielmehr 1St Frieden die erstrebenswerte VWeise, Konflikte
Wıiıe 1St erklären, dafß der Dienst Frieden auch ehr-
bereitschaft ertfordert? bewältigen, und 1St nıcht der Streitfall S1' sondern TST

dessen gewaltsame Austragung, welche den Frieden zerstört.

Der Frieden 1sSt Iso eıne Ordnung der menschlichen Beziehun-
Der Beitrag der Christen ZUuU Frieden SCNH, die eınerselts den einzelnen, den Gruppen und den Staaten

re Lebensrechte siıchert, die andererseits 1ne KonfliktregelungMindestinhalt des Begriffes „Frieden“ 1St die Feststellung, da{fß hne Gewaltanwendung auf der Grundlage VO:  »3 Gerechtigkeitke  1n Krıeg herrscht. Doch rel  t das nıcht AauUsS, vielmehr bedarf und Freiheit gewährleistet. Es 1St 1n der Außenpolitik wıe 1n
darüber hinaus der posıtıven Aussage, w1e Frieden aussieht, der Innenpolitik geradezu eın Indiz dafür; daß Frieden

welches se1ine Voraussetzungen SIn WAas n werden mufß, herrscht, wWenNnn auch der Schwächere 1n Wahrnehmung seınes
damıt erhalten bleibt und N: der Gewalt ZU Opfer f£ä1lt Rechts un: ZUuUr Verteidigung seiner Lebensinteressen 1mM Kon-
Über das alles, er die Bedingungen und Möglichkeiten des flik-fall sich nıcht einfach dem Stärkeren beugen muß, .‚sondernFriedens also, esteht jedoch 1n der öftentlichen Diskussion keine W Ee1ll darauf bauen darf, daß der Streit ıne gewaltlose und
Eıinigkeit. Das liegt wohl daran, daß der negatıve Begriff VO  3 möglichst gerechte Lösung et Dagegen 1St mMI1t dem Frie-
Friıeden ine bloße Tatsachenfteststellung 1St, während der PO- den vorbei, wenn der Schwächere seine Lebensinteressen N!
sıt1ve Begriff eine Aufgabe bezeichnet, ber deren Lösung INa  w mehr vertreten WAagT, weil der Stärkere ıhm se1 1n
ben verschiedener Meıinung ISEt. Hıer lıegt dıe Chance und da- offener Weiıise, se1 verschleiert mi1ıt Gewalt droht, und lhl'l
MI1t auch die Pflicht der Christen, auf der Grundlage ıhres bezichtigt, den Frieden gefährden, $als den Konflikt N1'  cht
Glaubens und Menschenbildes die Elemente eines politischen vermeiıdet. Hınter diesem Vorwurftf steckt die Gleichsetzung vonmn
Friedens eNtw1:  eln und als Beitrag In die Gesellschaft e1n- Konflıkt mıt Gewaltanwendung; dem Schwächeren WIr: be-
zubringen. Dabe] Jegt die Notwendigkeıit, eine für alle Men- deutet, da{fß CI, sofern auf seinem echt und Interesse besteht,
schen annehmbare Hıiılfe leisten, nahe, sıch VOrTr allem auf die- eben nıcht Nnur einen Konflikt, sondern Krıeg riskiert.jenıgen Elemente des Glaubens stutzen, die miıt den allge-
meınen Überzeugungen ber die Rechte und Freiheiten des Die Sicherung Gewalt als Diefist Frieden
Menschen übereinstimmen. Beispiele dafür sind das Rundschrei-
ben Johannes’ „Pacem 1n terrıs“ un die Ansprache Fur den Christen zibt N keine Alternative „Frieden der Krieg”.
Pauls VI VOLr der Vollversammlung der Vereinten Natıonen Den Frieden mitzuschaften und erhalten erkennt als VOI-

VO': Oktober 1964 dringliche Aufgabe Er weiß ber auch, daß Frieden nıcht
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durch individuelle Friedfertigkeit allein erreicht wird, sondern geltendem echt erklärt, weild1es Gesetzgebung, vollziehende
ıne Ordnung nach Recht und Gerechtigkeit©: ben- Gewalt und Rechtsprechung bindet. In diesem Zusammenhang

wel der Christ, daß Frieden nıcht Konfliktlosigkeit, ohl 1St daran erinnern, daß ın den Proklamationen der Antı-
ber Gewalrtfreiheit 1St. Zu allen Bemühungen, Konflikte ohne Hiıtlerkoalition des weıten Weltkrieges ımmer wieder die Er-
Gewalt lösen, gehört notwendigerweise die Sıcherung richtung einer treiheitliıch-demokratischen Ordnung 1n Deutsch-
Gewalt. Diese Sicherung 1St eın unentbehrlicher Dienst Frie- and als wichtige Voraussetzung des Weltfriedens bezeichnet,
den und damıt Mitmenschen;: darın allein wurzelt die SItt- Iso auf den Kausalzusammenhang zwischen einer den Frei-
ıche Begründung des Wehrdienstes. In diesem Sınn Sagt das heitsrechten Orlientierten innerstaatlichen Ordnung und dem
Il Vatikanische Konzıil: „Wer als Soldat 1mM 1enste seines Frieden in der Welrt hingewiesen wurde. Darüber hinaus eNtTt-
Landes steht, betrachte sıch als Diener der Siıcherheit und Freıi- halten die Artikel bis des Grundgesetzes ıne Reihe VO:  $
he  1t der Völker. Indem diese Aufgabe recht erfüllt, tragt Grundsätzen und Entscheidungen, dıe dem internationalen Frie-
wahrhaft ZUr Festigung des Friedens be:  4 Das bloße Bekenntnis den dienen. Der Friedenswille uNseIrert Verfassung kommt darın
ZUr Gewaltlosigkeit 1St als indiıviduelle Entscheidung für die Z.U) Ausdruck, daß sS1e 1n Artikel auch die allgemeinen Re-
persönliche Lebensführung möglıch. Gegenüber dem Frieden als geln des Völkerrechts zZzu Bestandteil des Bundesrechts erklärt.
allgemeiner politischer Aufgabe bleibt die NtWOrtTt schuldig, Umftassender und nachhaltiger, als die sittliche Kraft einzel-
Ww1e Konflikte Verzicht autf Gewaltanwendung geregelt Nner erma$s, dient diese Verfassung ebenso W1Ce die den gyleichen
werden können, daß N:  cht einfach der Schwächere dem tär- Prinzıpien folgenden Verfassungen anderer Staaten dem Frie-
keren weichen mußfß, miıt anderen Worten, w1e sie gerecht gelöst den Alles soziale Leben und politische Wırken, welches sich 1m
werden können. Wer die Gewalt verabscheut und den Frieden Rahmen einer solchen Ordnung halt und deren Prinzipien folgt,
will, muß Methoden ausarbeiten und iıhnen ZUr allgemeinen tragt Z.U) Frieden beı, auch ohne daß ausdrücklich als Frie-
Anerkennung verhelfen, die 1ne gewaltlose Austragung - densdienst deklariert und propagıert wird. Es bewirkt nämlich,
Konflikten grundsätzlich möglıch machen. Darüber hinaus be- dafß Konflikte ohne Gewalt; Achtung der Menschenwürde
dart es 1m konkreten Einzelfall der geENAUCN Kenntnis der BC- und Respektierung der Freiheıit sSOW1e 1mM Bemühen Gerech-
chichtlichen Ursachen SOWI1e der politischen Zusammenhänge, tigkeit, ausgetragen werden.
die einen Konflikt hervorgerufen haben und nähren, wenn Der Begriff des Friedens, den WIr 1m Grundgesetz finden, orıen-
mıiıt friedlichen Mitteln gelöst werden soll tiert sıch der Menschenwürde; geht davon aus, daß, W as
Die notwendiıge Sicherung Gewalt mu{fß damıiıt verbunden die Menschenwürde verletzt, unmöglich dem Frieden dienen
se1n, daß WIr unablässig und mit allen vernünftigen Mitteln auf kann. ird 1es anerkannt, dann ergeben siıch als begriffsnot-
ıne allseitige kontrollierte Abrüstung hinarbeiten und dem Irr- wendiıge Bestandteile des innerstaatlichen W 1ıe des 7zwischenstaat-
sinnıgen Wettrüsten sSOW1e der nuklearen Bedrohung der Mensch- lichen Friedens das echt und die Freiheit. Mithin Frieden
heit Einhalt gebieten mussen. Insbesondere für Christen 1St dies ber die bloße Abwesenheit VO: Krieg hınaus erstiens ine
ıne äaufgebbare Forderung und bleibende Aufgabe. Doch ware Rechtsordnung OFraus, die die Regelung VO:  3 Konflikten hne

unverantwortlich, die Sicherung des Friedens die Be- Gewaltanwendung ermöglicht. Jedoch bedeutet auch die Aus-
drohung durch Gewalt hinzustellen, als handle sich schaltung VO: Gewalrt 1n den einzelnen Konfliktfällen noch
einen Dienst, der zwangsläufig ZU Kriege führt. Dıie För- nicht, daß eın solcher Frieden N1.  8} als ganzecr oktroyiert und
derung des Friedens und seine Sicherung Gewalrt hängen gewaltsam aufrechterhalten seın könnte. Daher 1St Zzweıtens
untrennbar miteinander und können vernünftiger- Friede TSTE dann gegeben, wenn die gemeinsame Rechtsordnung
und redlicherweise nıcht gegeneinander ausgespielt werden. den Beteiligten freı ausgehandelt und freiwillig VO:  - ıhnen
Ebensowenig 1St sachlich gerechtfertigt, den Begriff des Dien- akzeptiert wird. TSt MIi1t diesem FElement der Freiheit 1St der
stes Frieden monopolartig für ausdrücklichen ınsatz e1n- Begriff des Friedens 1n seinem humanen 1nn erfüllt, weıl
zelner 1 der Entwicklungshilfe und 1mM Sozialdienst 1ın An- sich MIt der Menschenwürde ın Übereinstimmung befindet. Wenn
spruch nehmen, als se1 das friedliche Zusammenleben der ber Gerechtigkeit und Freiheit in dieser Weise die Vorausset-
Menschen wertneutral und keine besondere Leistung. Der Eın- ZUNSCH eiınes menschenwürdigen Friedens sınd, dann kann eın
SAatz 1n Entwicklungshilfe un: Sozialdienst SIN 1Ur möglich Eıintreten für S1ieE niemals iıne Gefährdung des Friedens se1n,
und sınnvoll, wenn der Frieden gegen Gewalt und Drohung VO:  3 auch wenn das manche vielleicht behaupten.
außen gesichert ISt. Nıemand 1St 1n der Lage, den Frieden durch
persönlichen ınsatz unmittelbar „machen“, sondern jeder-
Inann kann Nur indirekte Beiträge eisten. Totalitäre Ideologie zerstört den Frieden

In Ordnung und Gerechtigkeit unabdingbare VoraussetzungenDie friedensstiftende Funktion Vertassungs- des Friedens erkennen bzw Ordnung und Gerechtigkeit als
ordnung Werke des Friedens begreifen entspricht christlicher Über-

ZCUSUN und Lehre Echter Friede in der Welrt kann 1U
Unsere freiheitliche Lebensordnung, MNsere Verfassungs- und der Voraussetzung vorhanden seın und angestrebt werden, daß
Rechtsordnung stellt selbst eın umiassendes Werk der Friedens- das Wollen VO  3 einer realıtätsbezogenen Ordnungsvorstellungstiftung und Friedenssicherung dar. Zwar kann s$1e nıcht die 1St. Dazu aber gehört auch dıe Einsicht, dafß alle Men-
elt VOLT Krıeg schützen, wohl ber bıldert s1e die Grundlage des schen nıcht NUr der Sehnsucht nach Frieden teilhaben, SOMN-
inneren Friedens und eistet zudem miıt iıhren außenpolitischen dern auch der Neigung und Versuchung ZUFr Friedlosigkeit,Grundsätzen einen wichtigen Beitrag ZU) internationalen Friıe- ZUr Gewaltsamkeıt, Zu Haß die anderen. Nur Welr -
den Es IMNa die Gewöhnung den ınneren Frieden sein, die kennt, dafß alle, dle den Frieden wollen, auch die FähigkeitAazu führt, da die friedensstiftende Funktion unserer Ver- haben, ıhn gefährden, besitzt jene humane Solidarität, welchefassungs- und Rechtsordnung 1n der öffentlichen Diskussion Voraussetzung tür aussichtsrei  e Friedensbemühungen ISt. Da-kaum erwähnt WIrd. chafft jede Ideologie, welche ine bestimmte Gruppe oder
In der Priäambel des Grundgesetzes wiırd festgestellt, daß das Macht ZU allgemeinen Anwalrt und Vertechter des Friedens
deutsche Volk sich seine Verfassung nıcht 1Ur AuUS dem Willen erklärt, alle anderen ber bezichtigt, ZU Kriıeg treiben und

Einheit und Freiheit, sondern auch Aaus dem Willen, dem schon von Natur 2AUS ine Gefährdung des Friedens dazustellen,
Frieden dienen, gegeben hat. In Artikel erklärt das deut- ine Dıisposition unversönlicher Feindschaft und damıt
sche Volk die Menschenwürde für unantastbar und ekennt sıch ausweichlich Kriıeg und Gewalt. Hıer liegt eın Grundtehler

den unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage des totalıtärer marzxistischer Doktrinen. Im Gegensatz Z.U)| nıcht-
Friedens und der Gerechtigkeit 1n der VWelt. Die Menschenrechte totaliıtären Denken, ftür das alle Beteiligten 1m gleichen Grund-
sınd vorstaatliches Recht: s1e werden 1n den Artikeln bis verhältnis Konflikt, Frieden und Gewalt stehen, identifizie-
unserer Verfassung ausdrücklich kodifiziert und unmittelbar ren s1ie nämlich die eigene Seıite wesensmäfßig miıt dem Frieden,
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die andere wesensmäßig mıiıt Aggressionen und Krıeg. Alle, die und der Verweigerung des Kriegsdienstes mMi1It der Wafte samt-
ZU Beispiel den totalıtären Marxısmus ablehnen, werden als ıche Regeln der Gewissensbildung eachten haben, W 1€e
Friedensstörer hingestellt, auch wWenn S1e Gewaltanwendung auch ihre Pflicht 1St. Sıe kannn nıcht dulden, da{ß sich
überhaupt nıcht denken, während diese Marxısten behaupten, Gruppen VO:  3 Menschen aufgrund polıtischer Agıtatıon NOTI -
auch annn noch dem Frieden dienen, WwWenn S1e andere mierter Sprachregelung bedienen, angeblich persönliche Ge-
ökonomische und politische Systeme Gewalrt anwenden. Wissensnot Ööftentlich anerkannt bekommen. Vor allem ber

mu{ß sıch jeder, der 1m Auftrag oder Namen der Kırche als
Schutz der Vertassung ist Dienst Frieden Berater tätıg 1St, darüber 1m klaren se1n, daifß das Gewissen

eınes Menschen, der Kriterien für ine eigene Entscheidung sucht,
Da uUuNserIe Verfassungsordnung ıne grundlegende Vorausset- nıcht 1n der eıinen der anderen Richtung indoktrinieren darft
ZUN des ınneren Friedens 1st und aulserdem wichtige Beıträge Daraus folgt die Verpflichtung, persönliche Überzeugungen Sanz
ZU)| Frieden ZWI1S  en den Völkern leistet, 1St auch ıhr Schutz hınter das Bemühen objektive Inftormation für den Rat-

innere und zußere Gewalrt eın notwendiger und wichtiger suchenden zurücktreten lassen.
Diıenst Frieden. Wıe jeder Staatsbürger 1m Interesse des
Friedens die Verfassung achten mudß, ISt Aus dem leichen
Grund verpflichtet, sıie azußere Gewalt S1'  e  ern und
notfalls verteldigen. Von dieser allgemeinen moralischen und Die egenerklärung des Bundes
gesetzlichen Pflicht wırd ıne Ausnahme für denjenigen gemacht,
der Aaus Gewissensgründen sich verpflichtet fühlt, den Kriegs- der eutschen Katholischen
dienst mMIit der Wafte verweıgern. Von ıhm mu{fß aber, schon Jugenddes Prinzıps der Gleichheit aller Staatsbürger VOLT dem Ge-
setrz willen, eın Ersatzdienst gefordert werden, der einen VWert
tür die Gemeinschaft besitzt. Dabei darf nıcht 1n Vergessenheit Zu den bisher nachdrücklichsten Kritikern der Erklärung des

politischen Beirats des ZdK gehört der BDKJ Sein Bundes-geraten, da{fß NSere Verfassung iıne möglıche Diıspens edıglich vorstand hat bereits zayeımal. dazu Stellung dasVO Kriegsdienst miıt der Waffe vorsieht, N1! ber VO:

Kriegsdienst hne affte und VO Wehrdienst. Ysie Mal in einer knappen Reaktion an Junıt, das zayeıte
Mal ausführlicher Juli Wr drucken diese zayeıte Stel-
[ungnahme als Gegenposition hier ab Dıiıese StellungnahmeWehrdienstverweigerung gesetzlıch garantıerte Aus- eckt sıch übrigens ın der Substanz mıiıt einer Erklärung der

nahme, ıcht politische Alternative dem BDKJ angeschlossenen Katholischen Arbeitsgemeinschafl für
Kriegsdienstverweigerung un 71ıvilen Ersatzdienst Es

Demgegenüber WITr:| 1n der heutigen Praxıs die Bestimmung des Fällt auf, daß der BDK}J dıie Interpretation des Art. 4) Abs 3)
Art Abs allgemein aut den Wehrdienst überhaupt be- des durch den politischen Beirat ar entschieden ablehnt,
n. Darüber hınaus WIr die Verweigerung des Wehrdienstes die Ablehnung ber nıcht begründet. Dıes muß zuohl als Hın-
häufig nıcht mehr als Dıspens VOomNn eıner gyesetzlichen Verpflich- WeLSs werden, daß die Posı:tion des Beirates ın diesem
Lung betrachtet, sondern als politische Alternative hingestellt, Punkt verfassungsrechtlich starker ist, als dıe Kritiker PINZU-
die nıcht 11U!X gleichberechtigt, sondern Aaus sittlichen Grün- raumen vermogen.
den vorzuziehen sel1. Gestützt auf die sachlich ftalsche Alterna-
tive „Kriegsdienst der Friedensdienst“ wıird teilweise die Legı1- Der BDK]J hat auf seiner Hauptversammlung 1969 eiıne
timıtät des Wehrdienstes 1n Frage gestellt, Ja wird diıe Kriegs- Erklärung verabschiedet, die sıch MIt den Dıiıensten tür den
dienstverweigerung erklärtermaßen als strategısches Mittel der Frieden beschäftigt. Ausgehend VO!]  - der grundgesetzlichen Rege-
revolutionären Umgestaltung unNnseTrTer freiheitlich-demokrati- lung, nach der die Verweigerung des Kriegsdienstes mıiıt der
schen Grundordnung propagıert und eingesetzt. Eın solches Ziel afte eın Grundrecht 1ın der Bundesrepublik Deutschland Ist;
1St 1ın sıch selbst friedensfeindlich. Darüber hinaus stellt einen und ausgehend VO!  - eiınem dynamischen Friedensbegrift, wurde

tormuliert: „Der Diıenst MITt Waften 1mM Rahmen der Streit-Mißbrauch des Artikels 43 Abs dar, ine Ausnahmerege-
lung, welche die Verfassung 1mM Hiıinblick auf iındividuelle (Se- kräfte dient der Erhaltung und Sıcherung des Friedens. Der
wissensgründe gewährt, dazu benutzen, die Entschei- Diıenst ohne Waften dient dem Ausbau und der Ausbreitung
dung uNsetres Volkes, seiıne Freiheit notfalls verteidigen, eine des Friedens. Beide 1enste bedingen einander.“
allgemeine politische Alternative entwi  eln un!: Da- Dıie Erklärung des Beirates für politische Fragen des Zentral-gieren. Im Gegensatz allen Bemühungen U1 persönliche Ge- komitees der deutschen Katholiken bleibt hinter dieser Aussagewissensbildung $ührt die organısıerte Werbung für Kriegsdienst- zurück. Die Interpretation des Verfassungsrechtes auf Kriegs-verweigerung als politische Alternative VO':  3 einer sachgerechten dienstverweigerung als gesetzlıch garantıerte Ausnahme undGewissensbildung aAb und äuft darauf hinaus, die auf allzge- die Tendenz der Abwertung aller Kriegsdienstverweigerer wirdmeınem OnNnsens eruhende Ordnung durch Verpolitisierung VO] Bundesvorstand des BDK J abgelehnt. Der BDK ]J erkennteines Gewissensvorbehaltes aufzulösen. grundsätzlıch die friedensstiftende Funktion der Verfassung

der Bundesrepublik Deutschland und verwelst darauf,
Umttassende Gewissénsberatung durch die Kiırche diejenigen, dıe das 1mM Grundgesetz verankerte Recht der Kriegs-

dienstverweigerung 1n Anspruch nehmen, auch bereit seın mUus-
In der Frage des Wehrdienstes und der Verweigerung des SCIl, die freiheitliche und demokratische Grundordnung unseTre>s

Kriegsdienstes mMi1t der Wafte kannn sich die Kırche nıcht darauf Staates achten und fu I5 diese nach Kräften einzutreten.
eschränken, NUr diejenigen beraten, dıe 1ne Verweigerung
des Wehrdienstes erwagen. Vielmehr mu{fß S1e den Gewissen auf
der SaNnzZCH Breıte des Problembereiches Hılfe zuteı1l werden Gewissensprüfung auch für Wehrpflichtige
lassen: VO] der Ablehnung des Kriegsdienstes MI1t der Wafte bıs Die Erklärung des politischen Beıirats xibt keine befriedi-
ZUuUr Begründung der sittlichen Forderung, eıne dem Frieden die-
nende Verfassungsordnung Bedrohung durch außere Ge- gende NtWOrt auf iıhren ersten wichtigen atz VO!I! „geschärf-

ten Bewußfistsein tür dıe katastrophalen Folgen“ heutiger Krıege.Walt verteidigen. Es wirkt autf die Dauer ırreführend, wenn Die Vertasser eschränken sich auf eine Rechtfertigung deskirchliche Beratungsstellen schon 1n ıhrer Bezeichnung den Fın- Wehrdienstes. Nach unNnserer Auffassung IST das Problem aufdruck erwecken, daflß der Wehrpflichtige hier NUur dem dem Hıntergrund bedenken „Was mu{ß geschehenGesichtspunkt der Verweigerung Hılte finden könnte. mal VO  3 der Kırche Friıeden möglıcher machen?“
In Seelsorge, Unterricht, Jugendarbeit und Einzelberatung WIr: Eıne solche Frage kann Ina  $ nıcht alleiın MItT dem Hınvweıils auf
die Kırche bei der Behandlung VO':!  - Fragen des Wehrdienstes die Notwendigkeit des Wehrdienstes beantworten. Insofern 1St
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